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Landtag: Landesrechnung 65 genehmigt 
Kurzbericht über die öffentliche Landtagssitzung vom Donnerstag — Landesrechnung für 1965: Ueber 32 Millionen Franken 

KOMMENTAR 
Die letzte Chance 

Mit einem Mehrheitsbeschluss von 8:7 Stim
men bat unser Landtag am Donnerstag die 
Gesetzesvorlage zum Schutz des Alpengebie
tes verabschiedet. 1 Jahr parlamentarischer 
Arbeit, begleitet von seltener Paradoxie, 
fand damit ihren vorläufigen und leider un
rühmlichen Abschluss. Ein Gesetz, dessen 
Notwendigkeit von niemandem je bezwei
felt wurde, eine Vorlage, die man in breiten 
Kreisen des In- und Auslandes als vorbild
lich, ja bahnbrechend bezeichnet hat, eine der 
vordergründigsten Chancen unserer Klein
heit, passierte mit der knappsten Mehrheit, 
die es bei uns gibt das Parlament. Eine Tat, 
von der man in allen Kreisen meinte, dass 
sie gross sei, verfing sich (zumindest op
tisch) in den Fussangeln unserer kleinlichen 
Innenpolitik. Die vielen Debatten, die Kom
missionsberichte, das Gutachten des Staats
gerichtshofes, das alles drohte im letzten 
Moment zu einer Farce abzugleiten. Man 
spürte immer deutlicher, je länger diskutiert 
wurde, dass das Herz einzelner Abgeordne
ter längst nicht mehr immer in jenem Hoch
land war, von dessen Schutz im Parlaments
saal die Rede ging. — Die Vorlage wurde 
im Juni vor einem Jahr von der Regierung 
e i n s t i m m i g  verabschiedet. Im Parla
ment stiess sie am 12. Oktober auf harten 
Widerstand. Artikel 1 verletze Eigentums
garantie und Gemeindeautonomie und sei 
somit verfassungswidrig. Eine Landtagskom
mission, die daraufhin gebildet wurde, ver
neinte dies. Trotzdem beharrten die glei
chen Abgeordneten auf ihrer Meinung, als 
am 21. Dezember die zweite Lesung durch
geführt werden sollte. Man wollte angesichts 
der umfassenden Auswirkung des späteren 
Gesetzes einen Mehrheitsentscheid nach 
Möglichkeit vermeiden. Ein vom Staatsge
richtshof angefordertes Gutachten, das am 
6. Juni 1966 unterbreitet wurde, deckte sich 
mit der Ansicht der Kommission: Die Vor
lage ist nicht verfassungswidrig. Trotzdem 
konnte die zweite Lesung auch am 13. Juli 
(inzwischen von einem neuen Landtag) nicht 
durchgeführt werden. Eine neue Kommis
sion wurde gebildet und der umstrittene Ar
tikel 1, der der Regierung die zentrale Pla
nung und Durchführung des Alpenschutz
gesetzes Uberbindet, durch eine neue For
mulierung des Union-Abgeordneten Dr. Karl-
Heinz Ritter ersetzt. Trotzdem kam es auch 
am Donnerstag zu keiner Einigung. Die Frak
tion der Vaterländischen Union distanzierte 
sich vom Vermittlungsvorschlag ihres eige
nen Abgeordneten. (Dr. K.H. Ritter: «Meine 
persönliche Auffassung hat sich offenbar mit 
der Auffassung der Fraktion nicht gedeckt») 
Die letzte Entscheidung Uber das Alpen
schutzgesetz liegt beim Volk. Es ist gleich
zeitig die letzte Chance, dieses Gesetz wie
der zu versachlichen, wie immer man dazu 
steht. Parteiparolen dürfen nicht an Stelle 
der sachlichen Diskussion treten, wenn das 
Alpenschutzgesetz seinen tieferen Sinn nicht 
verlieren soll. Sachliche Argumente fttr oder 
gegen das Gesetz sollen respektiert und ge
hört werden, weil es um ein Thema geht, 
das uns alle betrifft: Um die liechtensteini
sche Alpenwelt. Unter diesen Vorzeichen 
möchten wir in den kommenden Wochen 
zum Alpenschutzgesetz Stellung nehmen und 
auch allen jenen unsere Zeilen .öffnen, die 
ihrer kritischen oder befürwortenden Mei
nung dazu Ausdruck geben wollen, (wbw) 

Am Donnerstag fand unter dem Vorsitz von 
Landtagspräsident Dr. Alexander Frick die II. 
öffentliche Sitzung unseres Parlamentes nach 
der Sommerpause statt. Anwesend waren von 
der Fraktion der Fortschr. Bürgerpartei die Ab
geordneten Dr. Emst Büchel, Josef Büchel, Leo 
Gerner, Dr. Georg Malin. Dr. Peter Marxer, Gu
stav Ospelt und Georg Oehri. Die Fraktion der 
Vaterländischen Union war durch die Herren 
Abgeordneten Dr. Franz Nägele (Vize-Präsi
dent), Dr. Ivo Beck, Johann Beck, Cyrill Bü
chel, Roman Gassner, Samuel Kindle und Dr. 
Karlheinz Ritter, vertreten. Nach Genehmigung 
des Protokolls vom 22. September 1966 eröff
nete Landtagspräsident Dr. Frick die Debatte 
zur Gesetzesvorlage betr. den Schutz des Al
pengebietes. Nach sehr heftigen und engagier
ten Diskussionen fand die zweite und dritte Le
sung der Vorlage statt. Nachdem sich die Frak
tion der Vaterländischen Union nach yäe vor 
auch gegen die abgeänderte Fassung des Art. 1 
(Koordination und Planung des Alpenschutzes 
du roh die Fürstliche Regierung) stellte, wurdi 
die Gesamtvörlage nach der dritten Lesung mi 
der knappsten Mehrheit von 8:7 Stimmen an
genommen und auf Antrag des Abgeordneten 
Di. Peter Marxer einhellig zur Volksabstim
mung ausgeschrieben. 

Ohne Gegenstimme wurden sodann die Ge
setzesvorlage über den Tierseuchenfonds und 
ein Antrag der Regierung auf Subventionierung 
des Erweiterungsbaues des Institutes St. Elisa
beth gutgeheissen. Weiter genehmigte der 
Landtag Rechenschaftsbericht und Landesrech
nung der Fürstlichen Regierung, die bei einem 
Etat von Fr. 32.4 Mio für das Jahr 1965 einen 
Reingewinn von Fr. 1,1 Mio ausweist. Die 
Haupteinnahmen im vergangenen Jahr stam
men aus den Steuern (13.8 Mio), dem Postwesen 
(11,4 Mio) und dem Zollwesen (6,2 Mio). Auf der 
Ausgabenseite der Landesrechnung 1965 domi
nieren das Bauwesen (13,8 Mio), die Verwal-

tungskosten (4,7 Mio), die Ausgaben für die 
PTT (4 Mio) und die Ausgaben für das Sozial
wesen (3,6 Mio Franken). 

Als 6. Punkt der Tagesordnung behandelte 
der Landtag einen Initiativantrag auf Ergän
zung des Artikels 6 des Gesetzes vom 19. Juni 
1947 betr. die LKW (Notwasserversorgung Trie-
senberg). Obwohl ein ähnlicher Antrag bereits 
in der letzten Sitzung eingebracht worden war, 
wobei das Parlament eisntimmig beschlossen 
hatte, die Frage der Wasserversorgung für Trie-
senberg der Regierung zur näheren Prüfung 
weiterzuleiten, kam es auch diesmal zu einer 
regen Debatte, die damit endete, dass am er 
sten Landtagsbeschluss (vom 22. September) 
festgehalten wurde. Der damalige Beschluss 
wurde allerdings noch dahingehend ergänzt, 
dass die Regierung innert Monatsfrist eine 
grundsätzliche Erklärung zu diesem Thema ab
zugeben habe. 

Das revidierte Madrider Abkommen über die 
internationale Registrierung von Fabriks- oder 

äi^delsmarken sowie des Abkommens, von 
izza über die internationale Klassifikation vbrt; 

Waren und Dienstleistungen für Fabriks-, oder 
Handelsmarken wurden genehmigt. — Ohne 
Gegenstimme beschloss der Landtag das Kapi
tal des Eigenheimwohnbaufonds um Fr. 1 Mio 
zu erhöhen. Die Gesetzesvorlage betreffend die 
Abänderung des Gesetzes über die Gewährung 
von Ausmerzbeiträgen für Tiere der Rindvieh
gattung wurde gutgeheissen. Die Einkom
menshöchstgrenze für Prämiensparer wurde von 
Franken 12 000.— auf Fr. 15 000.— erhöht. Als 
letzen Punkt der Tagesordnung genehmigte der 
Landtag n das Hochkommissariat für Flücht
lingshilfe einen ausserordentlichen Beitrag von 
SFr. 15 000.—. Die Sitzung, die um 9 Uhr vor
Landtag an das Hochkommissariat für Flücht-
um ca. 18.00 Uhr abends geschlossen. Wir wer
den im Laufe der kommenden Woche näher auf 
die einzelnen Punkte eingehen. 

Österreich / Liechtenstein 
Zur Eröffnung des ersten österr. Konsulates in Liechtenstein 

Zum ersten Male in unserer Geschichte hat 
Oesterreich eine Interessenvertretung im Für
stentum Liechtenstein errichtet, während unser 
Land bereits im Jahre 1919 in Wien eine aller
dings nur kurzlebige Gesandtschaft hatte. 

Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Dr. rer. oec. Her
bert Batliner wurde vom Bundespräsidenten der 
Republik Oesterreich zum Honorarkonsul be-
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stellt und trat am 27. Juli 1966 sein Amt an. Ge 
stern wurde in festlichem Rahmen der denkwür
dige Anlass begangen. 

Die Beziehungen unseres Landes zu Oester 
reich reichen weit zurück in die Geschichte, im 
doppelten Sinne: Land und Fürstenhaus sind 
ihm verbunden. 

Im Jahre 1375 verkaufte Graf Rudolf v. Mont-
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Am kommenden Montag, 24. Oktober, feiert I.D. 
Fürstin Gina von Liechtenstein au! Schloss Va
duz ihr hohes Geburtstagsfest. Die Vertreter des 
Landtages und der Fürstlichen Regierung wer
den morgen Sonntag die Glückwünsche der Be
völkerung Liechtensteins Uberbringen. Wir stel
len uns in den grossen Kreis der Gratulanten 
und übermitteln unserer verehrten Landesfür
stin namens der Leserschaft des «Liechtenstei
ner Volksblatt» die aufrichtigsten und herzlich
sten Glück- und Segenswünsche. 

(Photo: O.Z./Peter Ospelt, Schaan) 

fort-Werdenberg als letzter Spross seines Hau
ses seine Besitzungen an Herzog Leopold von 
Oesterreich, das damit zu unserem Nachbarn 
wurde, und zur gleichen Zeit waren die Herren 
von Liechtenstein treue Anhänger Rudolfs von 
Habsburg in seinem Kampfe gegen Ottokar yon 
Böhmen. Die Reichunmittelbarkeitsurkunde Kö
nig Wenzels vom Jahre 1396 verhinderte, dass 
wir in den Machtbereich des Hauses Habsburg 
gerieten, das alles daransetzte, seine Haus
macht zu vergrössern. Unsere früheren Landes
herren, die Herren von Brandis und Grafen zu 
Sulz besonders, waren politisch in enger Ver
bindung zu den Habsburgern, und mit Kaiser 
Maximilian wurde ein militärischer Vertrag ge
schlossen, der die Stationierung, österr. Trup
pen auf Schloss Vaduz festlegte, so dass dieses 
nicht nur in seiner Festung Gutenberg (die noch 
bis ins 19. Jahrhundert österreichisches Terri
torialgebiet als Enklave war) einen Stützpunkt 
hatte. Erst das Ansehen des Hauses Liechten
stein machte es möglich, unsere beiden Landes
teile zu einem Reichfürstentum zu erheben und 
damit einen entscheidenden Schritt zu unserer 
Unabhängigkeit zu tun. 

Wirtschaftlich gesehen hat die uralte Nord-
Süd-Verbindung der «Strasse der Könige und 
Bischöfe» über die Alpen nach Italien eine Ver
bindung zu dem stammesverwandten Vorarl
berg mit sich gebracht, die in allen Zeiten be
standen hat, 

Die Erlangung der Souveränität durch Napo-


